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Rechtliche Verankerung der Pflichtkennzeichnung

Die Anforderungen an die Kennzeichnung kosmetischer Mittel sind vielfältig. Die Möglichkeit, 
manche Angaben in verschiedener Art und Weise vorzunehmen und die Vorschriften, 
welche Angaben auf Primär- und/oder Sekundärverpackung vorzunehmen sind, erschweren 
die korrekte Deklaration. Dennoch sind die Bestimmungen in Artikel 19 der Kosmetik-
Verordnung nicht nur umfassend, sondern auch spezifisch. Die Pflichtkennzeichnung 
beinhaltet Angaben zur verantwortlichen Person, Füllmenge, Haltbarkeit, Anwendungs- 
und Warnhinweisen, Chargenkennzeichnung, Verwendungszweck und die Angabe der 
Bestandteile.  In Hinsicht auf die Füllmengenangabe ist neben der Kosmetik-Verordnung 
auch die Fertigpackungsverordnung zu berücksichtigen. Des Weiteren muss vorab eine 
Abgrenzung zu anderen Produktarten wie Arzneimitteln, Medizinprodukten oder Bioziden 
stattfinden, die durch die Auslobung unterstrichen wird. Bei einem kosmetischen Mittel 
steht immer die kosmetische Zweckbestimmung im Vordergrund.

Fundiertes Wissen ist somit unerlässlich. Als Orientierungshilfe steht Ihnen unten ein 
rechtskonformes Musteretikett mit genauer Beschreibung zur Verfügung.

Kennzeichnung kosmetischer Mittel gemäß der VO(EG) Nr. 1223/2009:
Musteretikett mit Erklärung

Grundsätzlich gilt:

Die Kennzeichnung muss auf der 
Fertigpackung leicht erkennbar, 
deutlich lesbar und unverwischbar 
angegeben sein.

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/fertigpackv_1981/gesamt.pdf
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Warnhinweise:

Wenn es aus praktischen Gründen nicht möglich ist, die Warnhinweise sowie Vorsichts-
maßnamen für den Gebrauch und die Liste der Bestandteile (letzteres bei Produkten ohne 
Umverpackung) wie vorgesehen auf dem Etikett zu kennzeichnen, gilt Folgendes: 

Die genannten Angaben müssen auf einem beigepackten oder an dem 
Produkt befestigten Zettel, Etikett, Papierstreifen, Anhänger oder Kärtchen 
aufgeführt werden. Auf diese Angaben muss auf dem Produkt verwiesen 
werden: Entweder durch eine kurze schriftliche Information oder durch 
die Angabe des Symbols „Hand im Buch“.

Liste der Bestandteile:

Die Inhaltsstoffe oder Bestandteile von kosmetischen Mitteln werden Ingredients (auch 
als INCI bekannt) genannt. Sie sind nach dem Glossar der gemeinsamen Bezeichnungen 
von Bestandteilen anzugeben, siehe auch Artikel 33 der Kosmetik-Verordnung. Das Wort 
„Ingredients“ muss immer der Liste vorangestellt werden. In Artikel 19 g) werden mehrere 
Bedingungen für die korrekte Angabe der Bestandteile aufgeführt. Neben den zum Teil 
komplizierten Namen stellt die Berechnung der Gehalte im Fertigprodukt eine große 
Herausforderung dar. Bestandteile müssen bis zu einem Gehalt von 1 % im Fertigprodukt 
in absteigender Reihenfolge angegeben werden. Danach ist die Anordnung frei wählbar. 
Bei Rohstoffen, die aus mehreren Bestandteilen bestehen oder bei sich wiederholenden 
Inhaltsstoffen nimmt die Komplexität der Berechnung deutlich zu und stellt damit einen 
erheblichen Aufwand dar. Weiter muss beurteilt werden, wann ein Stoff als Bestandteil und 
wann als Verunreinigung oder technischer Hilfsstoff einzustufen ist. Außerdem müssen laut 
Anhang III der Kosmetik-Verordnung 26 spezifische Stoffe ebenfalls angegeben werden, 
die ein erhöhtes allergenes Potential haben. Wenn das entsprechende Produkt auch eine 
Umverpackung (Umkarton) erhält, muss die Liste der Bestandteile auf die Umverpackung 
aufgebracht werden, jedoch ist es in diesem Fall nicht erforderlich, die Liste zusätzlich auf 
dem Behältnis (Primärverpackung) anzubringen.

Mengenangabe:

Bei der Angabe des Nenninhalts ist die Schriftgröße zu beachten. Laut der Verordnung 
über Fertigpackungen1 (Artikel 20 Abs. 1) muss die Zahlenangabe der Nennfüllmenge von 
Produkten mindestens folgende Schriftgröße aufweisen:

Nennfüllmenge (in g oder ml) Schriftgröße (in mm)

5 bis 50 2

> 50 bis 200 3

> 200 bis 1000 4

> 1000 6

1 Verordnung über 
Fertigpackungen (Fertig-
packungsverordnung) 
i.d. Fassung der 
Bekanntmachung v. 8. 
März 1994 (BGBl. I S. 
451, ber. S. 1307) in der 
derzeit gültigen Fassung 
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Die Füllmenge für kosmetische Mittel in flüssiger oder pastöser Form ist nach Volumen 
(z.B. ml) zu kennzeichnen. Kosmetische Mittel in fester oder pulveriger Form sind nach 
Gewicht (z.B. g) zu kennzeichnen. Abweichend davon sind weiche Seifen nach Gewicht, 
feste Deodorants und Erfrischungsstifte nach Volumen zu kennzeichnen. 

Bei Fertigpackungen von kosmetischen Mitteln, deren Verpackung aus einer Umverpackung 
(Umkarton) und einem Behältnis (Primärverpackung) besteht, ist die Füllmenge auf beiden 
Verpackungen anzugeben.

Mindesthaltbarkeitsdatum/Verwendungsdauer nach dem Öffnen:

Wenn das Produkt eine Haltbarkeit von max. 30 Monaten aufweist, wird der Hinweis 
„Mindestens haltbar bis:“ ergänzt um das Datum, also Monat und Jahr (MM/JJJJ) oder Tag, 
Monat und Jahr (TT/MM/JJJJ) in dieser Reihenfolge angegeben. Alternative: das “Sanduhr-
symbol“ und das Datum wie oben beschrieben angeben.

Wenn das Produkt eine Haltbarkeit von mehr als 30 Monaten aufweist, wird das PAO-
Symbol (period after opening) „offene Cremedose“  anstelle der Angabe „mindestens 
haltbar bis“ verwendet und die Zeit angegeben, wie lange das Produkt nach dem Öffnen 
noch haltbar ist, inkl. „M“ für Monate, z.B. 6M .

Verantwortliche Person:

Name und Anschrift der verantwortlichen Person sind sowohl auf der Primär- als auch der 
Sekundärverpackung anzugeben und bei Nennung mehrerer Adressen hervorzuheben. Diese 
Angabe darf abgekürzt werden, wenn die verantwortliche Person eindeutig identifizierbar 
bleibt und eine normale Postzustellung gewährleistet wird.

Ursprungsland:

Wird das kosmetische Mittel aus einem nicht-EU-Land importiert, so muss das Ursprungsland 
sowohl auf der Primär- als auch der Sekundärverpackung angegeben werden.

Chargen-/Los-Nr.:

Die Chargen-/Losnummer ist ein Zeichen, das eine Identifizierung des kosmetischen 
Mittels ermöglicht. Ist die Angabe der Chargen-/Losnummer aus praktischen Gründen (z.B. 
Platzmangel auf dem kosmetischen Mittel) auf der Primärverpackung nicht möglich, so 
braucht diese Angabe nur auf der Umverpackung zu stehen.
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Hier eine kurze Übersicht der Kennzeichnung und ihrer Platzierung:

1  Die Angabe erfolgt auf der Verpackung. Wenn keine Verpackung vorliegt, dann auf dem Behältnis. Wenn das Behältnis zu klein 
für die Angabe ist, dann erfolgt die Angabe auf der Packungsbeilage (daraus folgt eine Verpflichtung zu einer verweisenden 
Angabe auf dem Behältnis in Schriftform oder als Symbol [Hand im Buch]). Kann wegen der geringen Größe oder der Form der 
kosmetischen Mittel die Liste der Bestandteile nicht auf dem Behältnis angegeben werden, so muss die Angabe auf einem Schild 
in unmittelbarer Nähe der angebotenen Erzeugnisse angebracht werden (Art. 19 Abs. 2 und 3).  

2 Wenn Behältnis zu klein, nur auf Verpackung.

3  Wenn aus praktischen Gründen die Angaben des vollen Wortlauts auf dem Behältnis u. der Verpackung nicht möglich sind, 
müssen die Angaben auf einen Beipackzettel vorgenommen werden (daraus folgt eine Verpflichtung zu einer verweisenden 
Angabe auf dem Behältnis in Schriftform oder als Symbol [Hand im Buch]).(Art. 19 Abs. 2)

Die Angaben erfolgen auf: Behälter
(Primärverpackung)

Umverpackung
(Sekundärverpackung)

Name der Firma u. Anschrift (EG-Raum, 
EW-Raum) + Ursprungsland bei Import ja ja

Nenninhalt (außer < 5 g/ml /Einmal-/ 
Geschenkpackung) ja ja

„Mindestens haltbar bis:“ od. Symbol 
Sanduhr bei  ≤ 30 M
Verwendungsdauer nach dem 
Öffnen > 30 M

ja ja

Warnhinweise u. Anwendungs-
bedingungen ja3 ja3

Chargen / Los-Nr. ja2 ja

Verwendungszweck ja ja

„Ingredients“ (+ allergene Bestandteile) nein1 ja1
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Auslobungen und Wirknachweise

Jedes kosmetische Mittel soll dem Verbraucher einen Nutzen bringen. Der Anwender 
wünscht sich innovative, hoch wirksame Produkte, die halten, was sie versprechen. Um den 
Verbraucher vor irreführender Werbung zu schützen, hat der Gesetzgeber neben dem Artikel 
20 in der Kosmetik-Verordnung diesem Thema eine eigene Verordnung gewidmet: Die EU-
Verordnung 655/2013 (ClaimsVO). Der Hersteller kosmetischer Mittel sitzt gewissermaßen 
zwischen zwei Stühlen: Einerseits möchte er sich durch besondere Wirkweisen und deren 
Anpreisung von der Konkurrenz abheben und den Verbraucher zum Kauf der Produkte 
animieren. Andererseits muss er durch Nachweis der Auslobungen und Einhaltung der 
kosmetischen Zweckbestimmung dem Gesetz nachkommen. Da die Interpretation der 
Gesetzestexte in Hinsicht auf die Werbung einen großen Spielraum offen lässt, ist die 
Beurteilung, ob Auslobungen akzeptiert werden oder zu Problemen führen könnten, 
oftmals sehr schwierig. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Gesamtaufmachung eines 
Produktes und die dem Verbraucher damit suggerierte Wirkung und Zweckbestimmung 
zu berücksichtigen ist. Die ClaimsVO und das veröffentlichte Guideline-Dokument zur 
Verordnung geben Anhaltspunkte darüber, welche Aussagen vermieden werden sollten 
und beschreiben, auf welche Art und Weise Wirkversprechen zu belegen sind. Welche 
Auslobungen dabei von offizieller Seite kritisch gesehen werden, wandelt sich mit der Zeit 
und durch neue Urteile aus der Rechtsprechung werden immer neue Teilstücke des weiten 
Felds „Werbung“ erschlossen. 

Sie möchten sich zum Thema beraten oder Ihre Etiketten einer Prüfung der Pflichtdeklaration 
unterziehen lassen? Wir stehen Ihnen sehr gerne für Ihre Fragen zur Verfügung:
info@lmc-service.de

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0655
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0655
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/guide_reg_claims_en.pdf

